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Dividende: Keine Gewerbesteuerfreiheit von Gewinnausschüttungen privilegierter Einrichtungen

Wenn Sie gewerblich tätig sind, unterliegen Sie grundsätzlich auch der Gewerbesteuer. Das Gewer-
besteuergesetz sieht jedoch für bestimmte Einrichtungen Steuerbefreiungen vor, obwohl diese dem 
Grunde nach gewerbesteuerpflichtig wären. Dabei wird zwischen persönlichen Befreiungen, die 
sämtliche Einkünfte erfassen, und sachlichen Befreiungen, die nur bestimmte Einkünfte betreffen, 
unterschieden. Im Streitfall vor dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) war zu klären, ob die 
Steuerbefreiung auch für eine bezogene Dividende galt.
Die Klägerin betrieb einen ambulanten Krankenpflegedienst, der die Voraussetzungen für eine 
Gewerbesteuerbefreiung erfüllte. Daneben war sie zu 50 % an der B-GmbH beteiligt, die Einrich-
tungen zur ambulanten Palliativversorgung betrieb und ebenfalls gewerbesteuerbefreit war. Im Jahr 
2019 erhielt die Klägerin eine Dividende. Das Finanzamt setzte gemäß der gesetzlichen Regelung 5 
% der Dividende als steuerpflichtigen Gewerbeertrag an. Die Klägerin vertrat hingegen die Auffas-
sung, die Dividende sei komplett von der Gewerbesteuer zu befreien.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Das Gericht stellte vielmehr fest, dass das Finanzamt 
rechtsfehlerhaft nur 5 % berücksichtigt hatte. Tatsächlich sei aber der volle Ausschüttungsbetrag zu 
berücksichtigen, da es sich bei der B-GmbH nicht um eine nichtsteuerbefreite Kapitalgesellschaft 
handle. Zwar seien deren eigene Einkünfte von der Gewerbesteuer befreit, was dazu führe, dass sie 
als steuerbefreite Kapitalgesellschaft gelte. Diese Befreiung erstrecke sich aber nicht auf den Aus-
schüttungsertrag bei der Anteilseignerin. Die Ausschüttung könne vom begünstigten Betrieb der 
Klägerin abgegrenzt werden.
Die Tatsache, dass die Erträge der ausschüttenden Gesellschaft von der Gewerbesteuer befreit 
seien, führe nicht dazu, dass die Ausschüttung bei der Klägerin ebenfalls befreit sei. Da im finanzge-
richtlichen Verfahren eine Verböserung - also eine Schlechterstellung der Klägerin - jedoch unzuläs-
sig ist, blieb es trotz der fehlerhaften Erfassung bei der bisherigen Festsetzung, ohne Änderung zu 
ihrem Nachteil.
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Zweck verfehlt: Zuwendungen an eine Landesstiftung sind nicht von Schenkungsteuer befreit

Zuwendungen an eine von einem Bundesland gegründete rechtsfähige Stiftung sind nicht von der 
Schenkungsteuer befreit, wenn die Zuwendungen nach den in der Stiftungssatzung festgelegten 
Zwecken nicht ausschließlich Zwecken des Bundeslandes dienen und nicht ausschließlich steuerbe-
günstigte Zwecke sind. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) kürzlich entschieden.
Geklagt hatte eine rechtsfähige, nicht gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, die im Jahr 2021 
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern gegründet worden war. Kurz nach ihrer Gründung hatte 
die Stiftung mit einer AG einen Kooperationsvertrag geschlossen; dieser hatte insbesondere die 
Fertigstellung eines Bauprojekts unter der Beteiligung der Klägerin und eine Vergütung hierfür zum 
Gegenstand. Unabhängig von der vereinbarten Vergütung leistete die AG im Laufe des Jahres 2021 
zwei Zahlungen an die Klägerin. Das Finanzamt setzte für diese Zuwendungen Schenkungsteuer 
fest.
Der BFH bestätigte diesen Steuerzugriff und entschied, dass es sich bei den Zahlungen um freigebi-
ge Zuwendungen handelt, da sie nicht mit einer Gegenleistung der Klägerin - etwa für die Fertigstel-
lung des Bauprojekts - verknüpft waren. Die Zahlungen sind nicht von der Schenkungsteuer befreit. 
Die Steuerbefreiung, die für Zuwendungen an Bund und Länder gilt, kann nicht gewährt werden, da 
die freigebigen Zuwendungen nach den Formulierungen in der Stiftungssatzung nicht ausschließlich 
Zwecken des Landes Mecklenburg-Vorpommern dienten.
Auch eine Steuerbefreiung für Zuwendungen an kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke 
scheidet aus, weil die in der Satzung der Klägerin verankerten Zwecke nicht ausnahmslos und unein-
geschränkt solche steuerbegünstigten Zwecke waren.
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Klageerhebung durch Steuerberater: Wirrwarr bei elektronischer Registrierung rechtfertigt keine 
Einreichung per Fax

Seit dem 01.01.2023 müssen Steuerberater ihre Kommunikation mit den Gerichten zwingend elekt-
ronisch führen. Zu diesem Zweck müssen sie ein besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach 
führen. Übersendungen auf Papier oder per Fax (z.B. von Klagen) sind für sie seitdem grundsätzlich 
nicht mehr erlaubt und werden von den Gerichten zurückgewiesen.
Dass Steuerberater bei einer verspäteten Einrichtung ihres Postfachs kaum mit Nachsicht bei den 
Gerichten rechnen dürfen, zeigt ein neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem ein Steuerbera-
ter im September 2023 eine Klage an das Finanzgericht München (FG) noch per Fax und auf Papier 
eingereicht hatte.
Zu seiner Entschuldigung führte er an, dass sein elektronisches Postfach erst im Dezember 2023 
aktiviert werden konnte, da er der Steuerberaterkammer zwecks Legitimation einen nicht anerkann-
ten Reisepass vorgelegt hatte. Er habe daraufhin erst einen Personalausweis neu beantragen 
müssen, den er erst im Dezember 2023 zwecks Freischaltung des Postfachs habe einreichen 
können. Ihm sei es daher aus technischen Gründen nicht möglich gewesen, die Klageschrift als elek-
tronisches Dokument zu übermitteln.
Das FG wies seine Klage aufgrund fehlender elektronischer Form als unzulässig ab. Der BFH bestä-
tigte diesen Schritt nun und erklärte, dass innerhalb der einmonatigen Klagefrist keine Klage in der 
gebotenen elektronischen Form bei Gericht eingegangen sei. Der Steuerberater war zur elektroni-
schen Einreichung verpflichtet gewesen. Die Ausnahmeregelung, eine Klage bei vorübergehender 
technischer Unmöglichkeit noch per Fax oder Papier einreichen zu dürfen, fand nach Gerichtsmei-
nung im vorliegenden Fall keine Anwendung, da sie nur bei (vorübergehenden) technischen Proble-
men während der Verwendung eines vollständig eingerichteten Postfachs gilt.
Im vorliegenden Fall ging es allerdings um Verzögerungen bei der erstmaligen Einrichtung, die keine 
Ausnahme rechtfertigen. Probleme bei der erstmaligen Legitimation sind keine technische Störung.
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Datenschutzverstoß des Finanzamts: Schadensersatz muss erst bei der Behörde geltend gemacht 
werden

Personen, denen aufgrund eines Datenschutzverstoßes ein materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, können nach der Datenschutz-Grundverordnung einen Anspruch auf Schadenser-
satz gegenüber dem Verantwortlichen geltend machen. Betroffene müssen den Schaden und 
dessen negative Folgen aber stichhaltig nachweisen können; abstrakte Behauptungen ohne Beleg 
reichen nicht aus.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass Schadensersatzansprüche gegenüber 
einer Finanzbehörde aufgrund von Verstößen gegen datenschutzrechtliche Regelungen erst dann 
gerichtlich geltend gemacht werden können, wenn das Amt den Anspruch zuvor abgelehnt hat. Im 
zugrunde liegenden Fall hatte ein Steuerzahler einen Datenschutzverstoß seines Finanzamts ange-
nommen und unmittelbar beim Finanzgericht (FG) einen Anspruch auf Schadensersatz nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geltend gemacht. Beim Amt hatte er seinen Anspruch 
zuvor erst gar nicht deklariert.
Das FG wies die Klage des Manns in erster Instanz ab. Der BFH wies die Revision dagegen nun als 
unbegründet zurück und erklärte, dass die gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs auf Scha-
densersatz voraussetze, dass dieser zuvor bei dem für die Datenverarbeitung verantwortlichen 
Finanzamt geltend gemacht wird. Fehlt es an einer vorherigen Ablehnung des Anspruchs seitens der 
Finanzbehörde, mangelt es an der für eine Klageerhebung notwendigen Beschwer des Steuerzah-
lers. Eine ohne vorherige Ablehnung erhobene Klage ist daher unzulässig.

Hinweis: Dem Finanzamt muss zuvor also außergerichtlich die Gelegenheit gegeben werden, den 
Anspruch auf Schadensersatz zu prüfen und über ihn zu entscheiden. Auch in einem bereits anhän-
gigen Gerichtsverfahren, in dem es um Verstöße gegen datenschutzrechtliche Regelungen geht, 
kann das bisherige Vorbringen nach dem BFH-Beschluss nicht einfach um ein Schadensersatzbe-
gehren erweitert werden (unzulässige Klageerweiterung).
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Kann teuer werden: Verspätungszuschlag für Einkommensteuererklärung

Für die Abgabe von Steuererklärungen gelten gesetzlich festgelegte Fristen. Diese sind grundsätz-
lich ausreichend bemessen und müssen eingehalten werden. Für Steuerpflichtige, die durch einen 
Steuerberater vertreten werden, gelten aufgrund des Arbeitspensums Letzterer längere Abgabefris-
ten. Werden die Fristen nicht eingehalten, setzt das Finanzamt einen Verspätungszuschlag fest. 
Dieser soll die Steuerpflichtigen dazu anhalten, die zukünftigen Erklärungen rechtzeitig abzugeben. 
Doch was bedeutet eigentlich "Abgabe der Steuererklärung"? Ab welchem Zeitpunkt gilt eine über-
mittelte Erklärung als wirksam? Mit diesen Fragen hatte sich das Finanzgericht Niedersachsen (FG) 
zu befassen.
Der verheiratete Kläger übermittelte am 11.06.2019 die Daten seiner elektronischen Steuererklä-
rung 2018 an das Finanzamt, reichte jedoch kein unterschriebenes Exemplar nach. Im Mai 2021 
teilte die Ehefrau dem Finanzamt mit, dass der Kläger schwer erkrankt sei. Am 08.06.2021 ging 
beim Finanzamt die ausgedruckte, aber immer noch nicht unterschriebene Steuererklärung ein. Am 
23.02.2022 setzte das Finanzamt einen Verspätungszuschlag fest, wogegen der Kläger Einspruch 
einlegte. Er vertrat die Auffassung, die Steuererklärung sei rechtzeitig übermittelt worden. Das 
Finanzamt wies den Einspruch zurück und erläuterte dabei den Unterschied zwischen einer kompri-
mierten und einer authentifiziert übermittelten Steuererklärung.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die Voraussetzungen für einen Verspätungszuschlag waren 
erfüllt. Der Kläger war zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet und hätte diese bis 
spätestens Ende Februar 2020 einreichen müssen. Zwar hatte er im Juni 2019 eine Datenübermitt-
lung veranlasst. Allerdings hatte er sich für eine komprimierte Erklärung entschieden, welche im 
Anschluss an die Übermittlung noch unterschrieben an das Finanzamt hätte gesendet werden 
müssen.
Der Kläger hatte dies jedoch bis Ende Februar 2020 noch nicht getan. Ob er die Hinweise zur elekt-
ronischen Steuererklärung möglicherweise anders verstehen durfte, ließ das Gericht offen. Denn 
aus dem vom Kläger selbst vorgelegten Sendebericht zu seinem konkreten Steuerfall ergab sich 
ausdrücklich der Hinweis auf die Notwendigkeit der Unterschrift. Ein Ausnahmetatbestand, der die 
Festsetzung eines Verspätungszuschlags hätte ausschließen können, lag ebenfalls nicht vor.
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Teure Erbschaft: Strenge Voraussetzungen für eine Steuerstundung

Wenn Sie etwas erben, fällt hierfür grundsätzlich Erbschaftsteuer an. In der Regel sieht man es als 
zumutbar an, dass Sie die Steuer aus dem eigenen oder geerbten Vermögen entrichten. Für 
bestimmte Vermögensarten sieht das Gesetz jedoch die Möglichkeit einer Steuerstundung vor. So 
kann bei der Vererbung von Betriebsvermögen oder land- und forstwirtschaftlichem Vermögen eine 
Stundung der Erbschaftsteuer beantragt werden. In einem Streitfall vor dem Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg (FG) ging es um die Frage, ob die Voraussetzungen für die Stundung auch bei Miet-
wohngrundstücken erfüllt sind.
Die Antragstellerin A ist neben zwei weiteren Geschwistern Erbin ihrer verstorbenen Mutter. Zum 
Nachlass gehörten unter anderem Wohn- und Gewerbegrundstücke einer vermögensverwaltenden 
GmbH & Co. KG, ein Wertpapierdepot und diverse Verbindlichkeiten. Das Finanzamt setzte gegen-
über A Erbschaftsteuer von rund 936.000 EUR fest. Hiervon zahlte A ca. 300.000 EUR und bean-
tragte eine Stundung des verbleibenden Betrags. Diesen Antrag lehnte das Finanzamt ab, da A nicht 
alle Bemühungen unternommen habe, um für entsprechende Liquidität zu sorgen.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Nach Ansicht des Gerichts lagen die Voraussetzungen 
für eine Stundung nicht vor. Zwar könne auf Antrag eine Stundung der Steuer auf begünstigtes 
Vermögen gewährt werden, soweit der Erwerber die Steuer nur durch Veräußerung des erworbenen 
Vermögens begleichen könne. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung sei aber der Zeitpunkt der 
Steuerentstehung. Ob am Fälligkeitstag noch ausreichend Mittel vorhanden seien, sei nicht 
entscheidend. Könne der Erbe im Zeitpunkt der Steuerentstehung die Steuer begleichen, komme 
eine Stundung nicht in Betracht.
Zur Zahlung könne auch die Aufnahme eines Darlehens dienen. Nach Ansicht des Gerichts war das 
zur Tilgung zur Verfügung stehende Vermögen höher als die bisherige Zahlung. Im Streitfall wurde 
außerdem angenommen, dass die geerbten Gewerbegrundstücke zeitnah hätten veräußert werden 
können und A auch ihr Sparguthaben oder einen Kredit zur Tilgung hätte einsetzen können. Da A 
keine Unterlagen vorlegte, aus denen sich eine Kreditablehnung ergab, war eine Stundung nicht zu 
gewähren.
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Erben aufgepasst: Eine Erbschaft muss dem Finanzamt gemeldet werden

Ob Einfamilienhaus, Geldvermögen oder Familienschmuck - wer erbt, hat nicht nur Grund zur 
Freude, sondern auch Pflichten gegenüber dem Finanzamt (FA). Denn jede Erbschaft und jedes 
Vermächtnis muss der Behörde gemeldet werden. Da auf das Erbe möglicherweise Steuern anfallen, 
ist das FA daran interessiert, wer wem was vermacht hat. Wer diese Meldung versäumt, riskiert ein 
Bußgeld oder ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung.
Sobald Erben vom Vermögensübergang erfahren, müssen sie ihr FA innerhalb von drei Monaten von 
sich aus über das Erbe oder das Vermächtnis informieren. Dafür ist ein formloses, aber inhaltlich 
umfassendes Schreiben zu erstellen. Darin müssen der Name, die Anschrift und der Beruf des 
Erblassers sowie des Erwerbers angegeben werden, des Weiteren der Todestag und der Sterbeort. 
Auch die Art, der Umfang und der Wert des Vermögens müssen aufgeführt sein. Ergänzend muss 
das FA über das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erblasser und Erbe informiert werden.
Die Erbschaftsanzeige kann elektronisch als ELSTER-Nachricht oder in Briefform abgegeben 
werden. Das zuständige Erbschaftsteuer-FA für den jeweiligen Wohnbezirk ist einem Verzeichnis 
auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums zu entnehmen. Nach dem Eingang der Mel-
dung prüft das FA, ob eine Erbschaftsteuererklärung abgegeben werden muss. Diese wird zur 
Pflicht, wenn Vermögenswerte wie Immobilien, Wertpapiere, Bankguthaben oder Unternehmensan-
teile übergehen.
Zum Glück ist nicht jede Erbschaft steuerpflichtig. Das Gesetz gewährt Freibeträge, die sich nach 
dem Verwandtschaftsgrad richten. Daher ist es für den Fiskus von Interesse, in welchem Verhältnis 
die Beteiligten zueinander stehen. Für Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner sind bis zu 
500.000 EUR steuerfrei. Kinder dürfen von jedem Elternteil 400.000 EUR und Enkel von ihren 
Großeltern 200.000 EUR steuerfrei erben. Geschwister, Nichten, Neffen und Lebensgefährten 
können mit einem Freibetrag von 20.000 EUR rechnen.
Auch wenn die Erbschaft unterhalb der steuerfreien Grenze liegt, bleibt die Meldepflicht bestehen. 
Die Freibeträge befreien zwar von der Steuer, jedoch nicht von der Anzeigepflicht. Doch auch die FA 
lassen in diesem Punkt gesunden Menschenverstand walten: Ausnahmsweise kann auf die Anzeige 
verzichtet werden, wenn eindeutig feststeht, dass keine Steuerpflicht besteht. Könnte sich aber eine 
Steuer ergeben, ist es keine gute Idee, die Meldepflicht zu vernachlässigen. Denn Behörden wie das 
Standesamt, das Nachlassgericht und Notare informieren das FA über Todesfälle und Nachlassvor-
gänge.
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